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um Todtenfeste
In diesen Gräbern schlafen unsre Lieben

Hier laßt uns weinend still im Kreise stehn
Und auf die Stätte sehn wo sie geblieben
Die theuern Leichen unsrer todten Lieben
Die wir im Himmel einmal wieder sehn

Wie viel getreue klare Augensterne
Deckt hier des Sarges schimmerlose Nacht
Wie halfen diese Hände sonst so gerne
Wie folgten diese Füße durch die Ferne
Die hier in enger Haft der Tod bewacht

Die warmen Herzen die für uns geschlagen
Die sich um uns bekümmert und bemüht
Hier sind sie schon nach wenig schönen Tagen
In der Verwesung dunkles Reich getragen
Und all die Segensflammen sind verglüht

Sie kehren nun zur Mutter Erde wieder
Aus der sie einst ins Leben aufgetaucht
Ihr Lebensbild sinkt in die Oede nieder
In Staub zerrinnt der edle Bau der Glieder
Als würden Morgenwolken weggehaucht

Doch auch ins Reich der modernden Gebeine
Dringt der Verheißung schöner Himmelsstrahl
Die Ostersonne mit dem Siegesscheine
Strahlt droben ganz der seligen Gemeine
Doch füllt ihr Morgenroth das Todtenthal

Auf diesem Grunde hat der Herr gestanden
Und hat in seiner Burg den Tod bekriegt
Er ließ sich binden mit den alten Banden
Zerriß sie dann die uns mit Macht umwanden
Da war der Schreckenskönig ganz besiegt

Nun ist das Todtenland ein Feld der Ehren
Auf dem des Auferstand nen Fahne weht
Scheint auch der Tod noch stets sein Reich zu mehren
So muß er ganz sich in sich selbst verzehren
Weil er die Saat zur Auferstehung sä t

Der Frommen Leichenstaub umgiebt die Erde
Wie Funken die in schwarzer Asche glüh n
Sie sind verborgen auf dem großen Heerde
Doch wann der Herr einst haucht dann wird die Erde
Der Lichtgestalten weiße Flammen sprüh n

Die Todten schlafen Doch in Morgenträumen
Schläft Christi Schaar vor seinem nahen Tag
Wann sich die Wolken morgenröthlich säumen
Wann Geister lispeln in den Trauerbäumen
Wann die Posaune tönt dann sind sie wach

Bald sind sie da die freundlichen Gestalten
Die Gott uns eine Weile hat entrückt
Verklärt von Himmelsglanz und doch die Alten
Im finstern Thale wunderbar erhalten
Mit uns zum ew gen Fest des Herrn geschmückt

Locales
Halle 22 November

Jm Protestantenverein welcher gestern
Abend im goldenen Löwen eine Versammlung abhielt
sprach Herr Stadtrath Hildenhagen über das Thema

Die Reichstagswahlen eine Warnung an die protestan
tische Kirche Redner bewies durch den Ausfall der
Reichstagswahlen daß eine halbe Million protestantischer
Wähler sich dem Programme der Sozialdemokratie ange
schlossen und damit einen Bruch nicht nur mit den wirth
schastlichen und politischen sondern auch mit den religiösen
Anschauungen herbeigeführt hätten Dieser Umstand müsse
der protestantischen Kirche eine ernste Mahnung sein alle
Parteistreitigkeiten zu lassen und sich fest zusammen zu
schließen Dies könne sehr gut aus dem Boden der Union
geschehen wenn nur die Devise beherzigt würde In den
Prinzipien die Gleichheit in der Entwickelung die Freiheit
in Allem aber die Duldung Nachdem hierauf die Rech
nung des Vereins gelegt und dechargirt worden war wurde
der bisherige Vorstand einstimmig wiedergewählt Ferner
wurde eine Kommission gewählt welche in Betreff der zu
veranstaltenden Weihnachtsbescheerung mit anderen Wohl

thätigkeitsvereinen in Verbindung treten und die Llste der
zu beschenkenden Kinder vorläufig feststellen soll

Die Uebungs stunde des Domkirchenchors fin
det am Montag den 24 d M Abends 8 Uhr im Neu
märker Schießgraben statt Meldungen neuer Mitglieder
werden vom Herrn Konsistorialrath Goebel gern ent
gegengenommen

Der Straßburg er Männergesangverein,
dessen mit vielem Triumph diesen Sommer ausgeführte
Tournse vielseitig mit großem Interesse verfolgt wurde
sandte dieser Tage dem Verein Sang und Klang hier
in dankbarer Erinnerung an die in seiner Mitte verlebten
angenehmen Stunden wie unter Begleitung eines höchst
liebenswürdigen und freundschaftlichen Schreibens die Pho
tographien sämmtlicher Mitglieder die sich s Z an der
Sängersahrt becheiligten unter einem prächtigen Rahmen
in klassischer Gruppirung zusvmmengeftellt Das Bild bietet
unter den vielen die Wände des Vereinslokales von Sang
und Klang im Kronprinzen schmückenden Andenken und
Widmungen gewiß eins der werthvollsten und angenehm

sten wie wir hören soll auch eine Revanche an die
Straßburger Sängerbrüder von Seiten dieses in unserer
Stadt ebenso hoch geachteten wie strebsamen Vereins in
ähnlicher Weise geplant sein

Suppenvertheiluiig Nachdem gestern die
Legitimationsmarken unter die betreffenden als bedürftig
erkannten Kinder vertheilt worden waren hat heute die
vom Herrn Dr Thamhayn bewirkte Morgensuppenver
theilung begonnen Jedes Kind erhielt einen tiefen Napf
halb voll Milch Mehlsuppe mit Semmelbrocken und außer
dem ein Brötchen Wünschen wir daß Alle ohne Aus
nahme das so freundlich Gebotene in dem Sinne der vier
ten Bitte aufnehmen und der Worte eingedenk bleiben
mögen Und mit Danksagung empfangen unser täglich
Brot

Abgefaßt Bezüglich unserer neulichen Notiz
betr gestohlene lieblich duftende Knackwürste sind wir
heute in der Lage angeben zu können wer sich s Z mit
den Lieblingen oeS betr Gastwirths diesen unwürdigen
Scherz erlaubt hat Es sind dies der 20jährige Arbeiter
Wilhelm Wetzestein und der 18jährige Glaser Max
Schrien er von hier beide sind faule herumlungernde
Subjekte die sich schon seit längerer Zeit nur auf solche
Weise ihre Nahrungsbedürfnisse zu verschaffen suchten So
haben dieselben Burschen vor einigen Tagen auch der in
der Klausthorvorstadt ausgestellten Frühstücksbude der Frau

H einen Besuch abgestattet und alles Genießbare heraus
stibitzt Ihre Vorrathskammer wohin auch die oben er
wähnten Würste gewandert sind hatten sie in einem an
der Delitzscherstraße gelegenen Strohdiemen ausgeschlagen

Beide Langfinger befinden sich seit gestern hinter Schloß
und Riegel

Schöffengericht In gestriger Sitzung ward
gegen Frau Wilhelmine Pilger hier Inhaberin eines
Viktualiengeschäfts wegen Vergehen gegen die Gewerbe
ordnung vom 20 Juni 1879 verhandelt indem sie be

schuldigt war am 17 Juni cr an zwei in ihr Lokal ge
kommene Männer Flaschenbier zum Genuß aus der
Stelle verkauft zu haben ohne hierzu die polizeiliche Ge
nehmigung zu besitzen wodurch sie also unbefugt ein Ge
werbe betrieben und zugleich sich einer Hinterziehung von
Gewerbesteuer schuldig gemacht Letztere beträgt jährlich
36 und die Strafe ward in vorliegendem Falle aufs
Doppelte 72 event 6 Tage Haft nebst Kosten
tragung festgesetzt Ferner wurde wegen gemeinschaftlich
verübter Körperverletzung gegen den Maurer Otto
Haak den Buchhandlungsboten Hermann Göbel und
den Steinsetzer Gustav Werge sämmtlich von hier ver
handelt Am 20 Juli früh gegen 4 Uhr sind die Ge
nannten von einer Hochzeitsfeier heimkehrend auf der
neuen Promenade an der Volksschule mit zwei andern
Heimkehrenden dem Kaufmann Möllnitz und dem Versiche
rungsagenten Lang zusammengerathen angeblich durch un
ziemliche Anreden der Letzterwähnten an die Frauen der
Ersteren gereizt Es hat sich alsbald eine gewaltige Prü
gelei entsponnen in 2 Akten indem nach Ende des ersten
Theils der mit gegenseitigen Hiebeaustheilen und Flucht
des Möllnitz nebst Lang schloß die letzteren nochmals um
gekehrt w ren um Revanche zu nehmen wobei Möllnitz am
übelsten weggekommen indem er zwei Stiche erhalten und
zwar von Göbel Die Betheiligung des Haak an dem
höchst brutalen Akt rohester Gewaltthätigkeit konnte nicht
erwiesen werden weshalb seine Freisprechung erfolgte
dagegen ward Göbel und Werge wegen gemeinschaftlich
verübter qualifizirter Körperverletzung ersterer zu
3 Monat letzterer zu 2 Monat Gefängniß und beide zur
Kostentragung venrtheilt

Staudesamt Halle Meldung vom 21 November
Aufgeboten

Der Maurer Friedrich Adolph Ehrling Markt 16 und
Emma Emilie Amalie Kieser Kruckenbergstraße 20 Der
Seilermeister Joseph Standacher und Emma Wilhelmine
Dorothee Wolf Harzgerode Der Schloßer Johann Adam
Selmar Sturm Halle und Therefe Lina Alma Leopold
Elingen

Geboren
Dem Kellner Albert Werner Schimmelstraße 7 z ein

S Franz Albert Moritz Dem Kaufmann Max Lichten
stein Leipzigerstraße 65 ein T Erna Dem Ober
telegraphen Assistent Franz Schlegel Leipzigerstraße 29 eine
T Anna Klara Dem Drechsler Ferdinand Reichenbach
Wörmlitzerstraße 40 ein S Karl Hermann Dem Hand
arbeiter Gustav Bandermann Spitze 28 eine T Klara
Auguste Hedwig Eine unehl T Entb Jnstitut

Gestorben
Des Stellmacher Anton Birke T Auguste Emma 3 I

4 M 3 T Klinik Des Bierverleger Karl Menge T
Hedwig 5 I 7 M 12 T Ackerstraße 3 Des Kemp
ner Otto Franke S Kurt Otto 1 I 10 T Friedrich
straße 50 Des Maurer Paul Müller T Louise Martha
9 T Steinbocksgasse 5

Bericht des BörsenvereinS zu Halle a/S
am 22 November 1884

Preise bei Posten aus erster Hand mit Ausschluß der Courtage
Weizen 1000 kss Mittlerer 144 151 M besserer 151

160 M Roggen 1000 KZ 146 155 M Gerste 1000 KZ Futter
130 140 M Land 140 155 M feine Chevalier 160 172 M
Gerstenmalz 1001 6 26,50 28,00 M Hafer 1000 kx 136 142 M
feinster über Notiz Viktoria Erbsen 1000 180 200 M Bohnen
weiße 100 KZ 20 21 M Linsen 100 kK 18 24 M Kümmel 100 kg
60 62 M Mohn blauer 38,00 39,00 M Stärke 100 kg 34,50 M
bei schwachem Vorrath gefragt Spiritus 10,000Liter Proeente loco matt
Kartoffel 43,75 M Rüben 43 M Mböl 100 KZ 50,50 M Solaröl
100 KZ 0,825/3017 17,50 M Malzkeime 100 lcZ dunkle 9,50 M helle
10 11M Futtermehl 100 Kx 14M Kleie Roggen 100 10,50
10,75 M Wcizengrieskleie 10,25 10,50 M Oelkuchen 100 KZ hiesige
14 M fremde 13 M

Hallescher Zuckerbericht vom 21 November
Rohzucker Die Tendenz des Marktes war diese ganze

Woche hindurch eine weichende Wenngleich dem überaus reichlich
auftretenden Angebot eine ziemlich rege Frage gegenüberstand erfuhren
die Preise dennoch täglich kleine Abbröckelungen und beträgt der
Rückgang gegen die Vorwoche ca 1,00 pro 100 Kilo Umsatz
38000 Sack Rasfinirter Zucker Während das geringe Ange
bot von Broden in efseetiver Waare zu vollen Notirungen gute
Aufnahme fand waren gem Zucker vernachlässigt und erlitten eine
Preiseinbuße von 0,50 bis 1,00 per 100 Kilo Heutige Preis
notirungen Rohzucker für 100 Kilo Grannlatedzucker inel

Kornzucker 96 38,80 39,20 Kornzucker 95 37,20 37,60
Kornzucker 94 Rendement 83 37,20 37,50 Nach
produkte 88 92 31,00 35,00 Raffinirter Zucker für
100 Kilo Raffinade ffein Raffinade fein 56,00 Melis
ffein 56,00 Melis fein Würfelzucker II 56,00 Gem
RalfmaSk I Gem Raffinade II 6 Gem Melis I
48,00 48,50 GiM Melis ll Melasse zur Eutzucke
rung 5,60 6,40 Melasse für Brennereien 4,40 5,00

Brieftasten der Redaction
C O Straßenbau Angelegenheit Wollen Sie uns

nicht Ihren Namen zur Verfügung stellen

Interims Stadttheater
Halle 22 November

Unser geschätzter Gast Herr K Mittel trat gestern
zum letzten Male auf und hatte hierzu die Rolle des Richard
von Kerbriand in dem Skribe fchen Lustspiele Feenhände
gewählt Ueber der ganzen Vorstellung waltete ein guter
Stern Herr Mittel spielte den Richard einen braven jun
gen Mann voll Herz und Gemüth bei dem es aber leider
mit dem geläufigen Sprechen etwas hapert mit ganz außer
ordentlichem Geschick Es war wirklich bewundernswerth mit
welchem feinen Verständniß dem Komischen Rechnung getragen
und doch dabei jede Uebertreibung vermieden wurde Das
recht gut besetzte Haus verstand es aber auch diese Leistung

zu würdigen und spendete Beifall über Beifall Derselbe
galt jedoch zugleich auch unsern einheimischen im Stücke mit
auftretenden schauspielerischen Kräften Frl Förster stand
als Helene von Lesnsve die weil sie arm ist von Onkel
und Tante mißachtet indirekt aus dem Hause gewiesen wird
und schließlich ihre außerordentliche Handfertigkeit als Mo
distin Hermance verwerthet auf der Höhe der Situation
Die seelischen Kämpfe welche sie die stets so Bescheidene und
Anspruchslose infolge des Hochmuths ihrer Verwandten durch
zumachen hat ihre hoffnungslose Liebe zu dem Cousin Tri
stan die Opferfreudigkeit welche sie denselben Personen die
sie verstießen entgegenbringt Alles dies brachte die geschätzte
Künstlerin durch ihr Spiel zum vollen Ausdruck Auch der
fast jeden Tag viel in Anspruch genommene Herr Rvmond
spielte ebenfalls vortrefflich und ist überhaupt dieser Herr
welcher eine seltene Ausdauer und bedeutenden Fleiß ent
wickelt eine sehr schätzenswerthe Kraft unserer Bühne Frl
Weber gefiel uns als gutherzige Bertha von Lesnsve ganz
gut auch Frl Wachter war als Kammerjungfer Josefine
recht nett Herr Munkelt wurde der fatalen Rolle des
Grafen Louis völlig gerecht ebendasselbe gilt von Frau
Treptow Frl Farchow entfaltete als Marquise von
Msneviile viel Robe neuester und frappanter Komposition
und zeichnete diejenige Damenspezialität welche leider nur in
mit und für ihre Garderobe denkt und lebt mit glücklichem
Griffe Frau Wenghöfer spielte ihre kleine Rolle als
putzsüchtige Frau von Berg recht annehmbar doch hätte wohl
die Garderobe noch gewählter sein können um der Rolle in
allen Stücken gerecht zu werden Das ganze Arrangement
war ein zweckentsprechendes und machte der umsichtigen Regie
des Herrn Munkwitz alle Ehre Wie schon erwähnt wal
tete über der ganzen Vorstellung sichtlich ein guter Stern
und haben alle von dem vornehmen Herzog Penn Mar
Herr Gröhe an bis zu den einfachen Putzmacherinnen

Corinne und Charlotte Frl Norden und Frl Goller
herab redlich das Ihre dazu beigetragen der Vorstellung in
allen ihren Theilen den Stempel der Wohlgelungenheit auf
zudrücken Unserm verehrten Gaste aber Herrn Karl Mittell
dem hiermit für Alles uns Gebotene speziell aber für die
gestrige Leistung besonders gedankt sein möge rufen wir bei
seinem Scheiden ein herzliches Lebewohl zu und knüpfen
hieran den aufrichtigen Wunsch Auf baldiges Wiedersehen

Vermischtes
s Nu aber raus An einem Stammtisch der

S schen Bierwirthschaft wurde folgende Näthfelfrage zur
Lösung gestellt Welcher Unterschied ist zwischen dem jetzigen
preußischen Minister des Innern und dem jetzigen Leibarzte
des Reichskanzlers vorhanden Die unfindbare Antwort
lautete dahin Der jetzige Minister des Innern ist der
Vetter des Kanzlers der jetzige Leibarzt aber dessen Ent
fetter Die Wirkung welche dieser Kalauer auf alle An
wesenden machte war gradezu verblüffend Erst nachdem sich



die Gesellschaft von dem ihr zugefügten Schrecken erholt hatte
raffte sie sich zu dem vernichtenden Urtheilsspruch auf Nu
aber raus

Reueste Mittheilungen
Berlin 22 November

Zur Affaire Schweninger Die im Haupt
blatte der heuligen Nummer uns Bl reproduzirte Mit
theilung der Voss Ztg über das an Herrn vr Schwe
ninger von Seiten der Berliner medizinischen Fakultät
gerichtete Schreiben soll wie das Berl Tgbl inzwischen

erfahren hat nicht korrekt sein Nach der demselben Blatte
bekannt gewordenen Version soll Herr Geheimrath Professor
Dubois Reymond in der Fakultälssttzung vom 18 d Mts
dienstlich Meldung von der an ihn ergangenen Herausfor
derung des Professors Schweninger gemacht haben In
Folge dessen wurve von der Fakultät mit Stimmeneinhellig
keit und das ist entgegenstehenden Gerüchten gegenüber
zu betonen beschlossen Herrn Professor Schweninger
dienstlich mitzutheilen daß die Fakultät auf Grund seiner
ihr aktenmäßig bekannt gewordenen Münchener Vergangen
heit keinen anderen als den dienstlich und gesetzlich vorge

schriebenen Verkehr mit ihm zu haben wünsche Dies
ungefähr ist die Antwort der Berliner medizinischen Fa
kultät Was 0i Schweningers Berufung zum außer
ordentlichen Professor an die Berliner Universität betrifft
so liegen die Akten jetzt dem Senat der Universität vor
und dieser hat nach Kenntnißnahme in seiner Sitzung vom
vergangenen Mittwoch beschlossen eine eingehende Unter
suchung über die Vergangenheit des Herrn Professor Schwe
ninger anzustellen um event gegen oessen Berufung zum
akademischen Lehrer in allen Instanzen Verwahrung ein
zulegen

Bekanntmachung
Gestohlen wurden erstatteter Anzeige zufolge

1 Ein grauer Kragenmantel l Paar Frauenstiefeletten und ein schwarzer Strohhut
aus einer unverschlossenen Stube des Grundstücks Friedrichstr 6 am 5 d Mts

2 Ein halblanges Damen Jaquett von gemustertem Stoff mit echtem Krimmer be
setzt aus dem Entrse Chartottenstr 1 I in der Zeit vom 5 bis 9 d Mts

3 Eine goldene Damen Cylinderuhr mit der Bezeichnung C Lannier Geneva 6084
einem Schulkunde in der Königstraße welches die Uhr eben erst in der Poststraße
gefunden hatte am 3 d Mts

4 Ein Paar lange lackirte Schaftstiefeln vom Hofe Fleischergasse 26 am 10 d M
5 Ein bläulicher Double Ueberzieher mit Sammetkragen und grauweißem Futter

aus der Donhäuser fchen Restauration am Bahnhof 8 am 14 d Mts
6 Eine Mütze von Fischotterfell bei Gelegenheit öffentlichen Tanzes im Concert

hause am 16 d Mts
7 Ein Winterüberzieher von schwarzem gerippten Stoff mit schwarzem Sammet

kragen überzogenen Knöpfen mit Hornrand und schwarzem Futter aus dem
Restaurant zum Marktschloß am 16 d Mts

Vor Ankauf wird gewarnt und etwaige Wahrnehmungen über den Verbleib der
Gegenstände sind im Kriminal Kommissariat Zimmer 21 zur Anzeige zu bringen

Halle a S den 21 November 1884 Tie Polizei Verwaltung

WM Nk g/8 N WM
hält seine erste Kauarien und Exoten Ausstellung einschließlich ausgestopfter Vögel
und Gerätschaften verbunden mit Prämiirung und Verloosung vom 6 8 Dezember in

dem Etablissement zum Roseuthal hier ab
MW Programme und Anmeldungen sind durch unsern Vereinsvorsitzenden

A Schmieder Friedrichstraße 7 franco zu beziehen Schluß der Anmeldungen den
30 November cr Zu recht zahlreicher Beschickung ladet ergebenst ein
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Mittwoch den 26 d M Nachm 1 Uhr
Brüderstratze 4 Halloria

Anet Kommissar

Uu t nMontag den 24 November cr Mitt
12 Uhr versteigere ich im Gasthofe zur
Stadt Halle in Passendorf zwangsweise
gegen sofortige baare Bezahlung

1 birk Kleidersekretär 1 nntzb Ber
tikow 1 Sophatisch 1 Nähtischchen
1 Spiegel in Goldrahmen 1 Sopi,a
mit Ripsbeznq Bilder sowie versch
Resiaurationsuteusilien als 1 Bier
druck Apparat 2 Schenkbleche 20V
Stück Biergläser mit n ohne Deckel
1 Kronenleuchter 1 Ladentisch 2 Re
gale 1 Flügel 1 Oelapparat Restau
rationstische und Stühle Bilder
2 Kegelspiele Grog und Weingläser
Messer Gabeln Löffel 3 Bierhähne
1 Spülwanne v Messing u 1 Parthie
Porzellangeschirr als Teller Tassen
u v a m

Müller Gerichtsvollzieher in Halle

von Privaten Instituten und Banken
a kündbar

auf feine Ackersicherheit von 4
aus hiesige Hansgrundslücke von 4Vt

h unkündbar
mit Amortisation

von 4 /g ab incl Amortis Quote jeder
Höhe und stets zu verleihen

Ebenso habe ich gute Hypotheken jeden
Betrages stets kostenfrei zu offerireu

U NWMU M S M
im besten baulichen Zustande und in
ganz vorzüglicher Geschäftslage Hierselbst
bin ich beauftragt Familienverhältnisse
halber unter günstigen Bedingungen
sofort zu verlaufen

Das Nähere ist in meinem Bnrean
Brüderstrake 12 zu erfragen

Auctions Kommissar und Gerichis Taxator

A

Ä Pfd ,35 5 Psd 1,7
K Avin Aneker

Ä Pfd ,3 5 Pfd 1,45empfiehlt ü tr i er
2 Pfd ,15 empfiehlt

tr nvr Beruburgerftr 13

Lettiuer Streusand ist billig zu haben
WV Mühlgraben 3 an der Saale

6öbr Lausrniökk
aus Ammendorf

Verkaufslokal in Halle Leipzigers 78
empfehlen ihre

täglich frischen anerkannt vorzüglichen
rein hausschlachtenen Wurstwaaren

M N I KVökM
Dauerhafte Sophas v 10 30H

eleg Kleiderjekretäre 2thür 1l 24 5
Vertlkos 9 25 echte Sophatische 5 H
Bettst Matr Stühle Spiegel Ausstattungen
jeder Größe in Mahag n Nußb Garantie
für gute Arbeit sehr billig

Flrischergasse 2 I Etage

Feinste Fellgiiilz Wichse
in Holzschachteln Blechdosen Krukeu und
lose zu billigsten Preisen
Wichse Fabrik von O

groge Ulrichstratze 54

MWWWWMWSWWWUN TrUUksncht
Mit auch ohne Wysen vollst zu beseitigen

ZI S üeriii ORojenthalerstr 62 Hunderte v Berlin
Amts u Landgericht geprft Dankschreib

Ein Fahrstuhl gebraucht aber noch
gut wird sofort zu kaufen gesucht

Offerten Brüderstratze 12 Part gest
niederzulegen

Mts uM IMZsii
für Herren uud Knaben in riesenhafter Aus
Wahl vom billigsten bis zu dem feinsten sowie
Filzschuhe Pautoffeln Shlipse Vorhem
de Hosenträger empfiehlt die Hut und
Mulzeusubrik von F/,, Geist
stratze 58 gegenüber der Adler Apotheke

AMglll M kkUiilMM
für Damen und Mädchen Reparaturen von
Pelzsachen aller Art werden gut und billig
ausgeführt von 1 Heii Kürschnermeister

Geiststratze 58

/ui Lodteutvivr
Auch dieses Jahr bed Preisermäßigung

für alle Sorten Kränze Kronen Kreuze
Kissen Das ganze Dutzend schon gebundene
Lorbeerkräuze schon zu 3 5 und 6 Mark

Blumen Bazar und
Lorbeerkranz Binderei vnKros

WM gr Steinstraße 3 WM
Bekanntlich billigste Bezugsquelle in Halle

Leute zum Rüben decken Äeeord sucht
Böllbergerweg 4

Für Halle und Umgegend suchen
wir einen tüchtigen Vertreter mit
Capital dem wir unser bedeutendes
dortiges

Flaschenbier Geschäft
übergeben können

j

Berlin Stromstraße 11 16

l junger Materialift
gegenwärtig in einer Mittelstadt Sachsens
konditionirend sucht per 1 Januar 85
ev auch später anderweitige Stellung Gute
Zeugnisse stehen zur Seite Gefl Off in der
Expedition dieses Blattes unter 1 t SVS
erbeten

De Werschte
sin wieder da

z r Irt
xr Ilri I tr v SS IHxreelist von 8 12IIKr n Ä

von 8 12 Illir

prallt
UK 4S F zxx8prvvli t 8 5 Illir

8onnt K 8 12

BMMMMll
für städtische Interessen

Sonnabend den 22 November er
Abends 8 Uhr

im Kühlen Brunnen

Ein Sohn achtbarer Eltern welcher gern
Uhrmacher werden will sucht zu Ostern 85
einen Lehrherrn Zu erfragen beim Lehrer

Diethe Landwehrstraße 7 II
Für unser Producteu Geschäst en Zros

suchen wir zum sofortigen Antritt ev p 1 Ja
nuar oder per 1 April g, k einen Lehrling
mit guter Schulbildung

Zum 1 Januar suche ich ein in KÜchen
und Hausarbeit tüchtiges Mädchen
A v Schlechteudal Gütchenstraße 20

Gesucht wird Jemand der englischen Un
terricht ertheilt und möglichst in England
gewesen ist Adreffe erbeten uak Zl
Expedition des Blattes

Kochmamsells Köchinnen Stuben
Haus und Küchenmädchen erhalten
sofort oder später Stellen durch
Frau Binneweitz gr Märkerstr 18

I Köchin Stuben Haus u alt Kinder
mädchen erhalten sof u 1 Jan Stellen
d Pauline Fleckinger Leipzigers 6

Wohnung sofort zu beziehen Ackerstr 1
Daselbst ist ein Schlitten zu verkaufen

1 Mitbewohner ges Parkst raße 14 III l
Frdl möbl Zimmer monätl 1 M

Steinbo cksgasse 4 I au der Halle
Anst Schläfst zu verm Parkstr 11 p r
Anst Schlajst elle Ran nischestcaße 11 H I
Schläfst bei C Schiller kl Schlamm 4
A ist Schlafstelle mit Kost Domplatz 7

Ke8ell8ckait87immei
hat abzugeben E Peter s Restaurant Kühle
brunnengasse am Markt

Ein großer Raum bisher als Tischler
Werkstatt dienend nebst Stube und Kammer
zu vermiethen Näheres durch Schlossermstr

Sophienstraße 32
Alleinstehende kränkliche Herren oder

Damen finden freundliche Aufwartung und
Pflege pro Monat 45 50 Mark

Wo sagt die Exp d Bl

Kr KIIrirI tr v SS IHxrevllstnnäe von 8 12 null 2 4
von 8 12 lllli

W
Montag den 24 d Gr Schlachtefest

Das Parkbad
bleibt von jetzt ab in den Wintermonaten auch

Sonntags Nachmittags
zur gefälligen Benutzung geöffnet

R

MW Wen Vriillerks
Heute Sonntag

Dienstag den 25 November

in der Kaiser Wilhelms Halle
Anfaua 8 Uhr ver Vorstanti

lutvriius
Sonntag den 23 November

17 Abonnements Vorstellung II Serie

U M MWt oder
Schauspiel m Gesang von Carl v Hcltei

Zum Schluß Grotzks Tableau

Montag geschlossen wegen Borbe
reitung zu

FZe MeekaÄett
Große komische Oper von Genöe

Mit glänzenden Kostümen und neuer
Ausstattung

Die Volksküche
befindet sich Brunoswarte Nr 16 Da
Lösen von Marken für den folgenden Tag ist
nicht mehr erforderlich da eine ausreichende
Portionenzahl stets vorräthig sein wird

Anweisungen auf ganze Portionen a 25
auf halbe ä 13 welche an beliebigen Tagen
verwendet werden können sind nur bei Herrn
t ouis SachS gr Ulrichstr 24 zu haben
Die Verwaltung der Volksküche

Sonnabend 8 Uhr
Bibelstunde von Dr Ziemaun

f,

UwM MMMU
Am Todtenfest Abend werden wir die

Freude haben den Dr msä Ziemann aus
England welcher seil Jahren als Evangelist
für das Reich Gottes thätig ist bei uns reden
zu hören Beginn Abends 8 Uhr Versamm
lungsort Der Saal der Herberge zur Hei
math Mauergasse 6 Die Mitglieder und
veren Angehörige sowie Jedermann nament
lich Männer und Jünglinge werden hiermit
freundlichst dazu einge laden

Hallescher Turn Verew
M ontags un d Donnerstags Uebung

Handschuh gef Reilstraße 5 abzuholen

28 /11 S B Br
Dank

Zurückgekehrt vom Grabe unseres einzigen
Sohnes sagen wir hierdurch unsern herzlichen
Dank allen Freunden und Bekannten für die
vielen Beweise der Liebe und Theilnahme so
wie für die reichliche Schmückung des Grabes
mit Blumen Kränzen und Palmen

Die trauernden Elteru
Adolph Wagner

Bertha Wagner geb Klewschmidt
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R

MmMachmg
Städtische Sparkasse zu Halle a S

Die städtische Sparkasse zu Halle a S wird wegen des be
vorstehenden Bücher Abschlusses

von Freitag den IS Dezember er
bis zum Jahresschluß

Nr allen Verkehr geschloffen bleiben weshalb Einzahlungen und
uckzahluugen nur bis

Donnerstag den 18 Dezember er
stattfinden können

Halle im November 1884
Das Direktorium der städtischen Sparkasse

Bekanntmachung
Schnee und Eis kann in diesem Winter auf der hinter der Gasanstalt be

lesenen Wiese auf dem städtischen Holzplatze und auf dem zwischen dem Wege
nach dem Fricdhofe und dem Exercierplatze an der Dessauerstratze belegenen Theile
des Rotzplatzes jedoch nur auf den durch Tafeln bezeichneten Stellen dieser drei Orte
abgeladen werden Das Abladen von Schutt und Asche an dieseu Stelle ist streng
verboten und wird jede Zuwiderhandlung nach s 7 der Straßen Polizei Ordnung vom
15 September 1879 bestraft werden

Halle a/S den 19 November 1884
Die Polizei Verwaltung

Im ovpasttei Ä V rlr r vergüte ich auf bei meiner
Kasse eingezahltes Geld bis auf weiteres

3 /v gegen einmonatliche Kündigung
gegen dreimonatliche Kündigung

Im bei welchem2 /v Zinsen vergütet werden haben die Geldeinleger das Recht
über ihr Guthaben oder über Theile desselben täglich Verfügung treffen zu können

Halle a/S Ri lBank u Wechsel Geschäft

Frauen Verein für Waisenpflege
Für unsere Waisen wenden wir uns auch in diesem Jahre an die Liebe unserer

Mitbürger Es sind 110 Kinder Knaben und Mädchen vom jüngsten Alter bis zu
14 Jahren Wir bitten herzlich um Gaben an Geld und alten oder neuen Kleiderstoffen
Wir bitten aber besonders unter den getragenen Kleidern der eigenen Kinder nachzusuchen
ob sich nicht findet was uns nützen könnte

Die Gaben werden dankbar angenommen von Frau V Botz Königsplatz 2 Frau
Oberbürgermeister Stande Sophienstraße 22 I Frau Sekretär Pfützner gr Märker
straße 13 und dem Unterzeichneten gr Ulrichstr 13 I Sk

Gustav Adolfs Sache
Am Donnerstag den 27 November Abends 8 Uhr

wird im Roseuthale eine abgehalten bei welcher die
Herren Professor vr Hertzberg Rektor Steeger und Domprediger Beelitz Ansprachen
halten während die Mitglieder des akademischen Gesangvereins unter Leitung ihres
Dirigenten Herrn Reubke geeignete Gesänge vortragen werden Alle Freunde der Gustav
Adolss Sache werden herzlich zu dieser Feier eingeladen

Der Borstand des Zwetgvereins
Sa ran Ober Prediger

Bekanntmachung
Wegen Ausführung von Kanalbauarbeiten bleibt die Händelstratze zwischen Advo

katenweg und Wettinerstraße von Montag den 24 d Mts ab bis zur Fertigstellung
der betreffenden Arbeiten für den Fahr und Reitverkehr gesperrt

Halle a S ven 21 November 1884 Die Polizei Verwaltung
Kinderbewahr Anftalt zu Glaucha
Die Freunde unserer Anstalt bitten wir ergebenst auch bei dem nahenden Christfest

ihrer gütigst zu gedenken und durch Spenden an Geld Bekleidungsstoffen und anderen nütz
lichen Sachen dazu beitragen zu wollen daß wir unseren 110 kleinen Pfleglingen die ohne
Ausnahme Kinder armer Eltern sind die Freude einer Weihnachtsbefcheerung bereiten können

Zur Annahme von Zuwendungen ist Frau Pastor Kuuth Mittelwache 7 bereit
auch können dieselben in der Anstalt selbst an Fräulein Schaaf abgegeben werden

Der Borstand
Helm Stadtrath

Den Kindern der VewahranDt ans dem Nlartinsterg
soll auch in diesem Jahre eine Weihnachtsfreude bereitet werden

Es gilt 132 Kinder im Alter von 3 6 Jahren 33 Mädchen der Strickschule im
Alter von 6 10 Jahren und 44 Knaben welche in der Forthilfeschule unterrichtet werden
daran theilnehmen zu lassen

Unser Bestreben richtet sich wesentlich darauf die Kinder mit nützlichen Bekleidungs
gegenständen zu beschenken und um das ausführen zu können wenden wir uns an die
Freunde unseres Vereins mit der Bitte um gütige Zusendung von Geldbeiträgen von
Schuhen Kleidern und Tuchsacheu welch letztere sür die größeren Knaben unter denen
diesmal 4 Konfirmanden besonders willkommen sein sollen Zur Annahme der erbetenen
Gaben sind bereit
Frau Pastor Wächtler Fräulein Therese Rummel Fräulein Gähde Frau E Bethcke
an der Ulrichskirche 1 Moritzzwinger 12 Martinsberg 14 Burgstr 30/31

Der Vorstand des Frauenvereins zur Armen n Krankenpflege
I A Emilie Bethcke

Nur Aorjicht
allein kann bei dem täglich grötzer werdenden Heere der Nach
pfnscher die Hausfrau in den Besitz einer guten Waare bringen
und bitte ich deshalb besonders darauf zu achten daß jedes Packet
meiner weltberühmten

Amerikanischen Brillant Glanz Stiirke
meine Firma und nebenstehenden Globus als Schutzmarke trägt Packet 20 Pfg
käuflich an allen Orten in den meisten Colvnialwaareus Droguen und Seifen
Handluugeu

Alleiniger Erfinder der Brillant Glanz Stärke

I

Zur Varterzengung
ist das einzig sicherste und reellste Mittel

aui Losse s Ori inal Noustaelies LAlsaili
sonst Erfolg garantirt innerhalb 4 6 Wochen Für die Haut völlig

unschädlich Atteste werden nicht mehr veröffentlicht Versandt discret
auch gegen Nachnahme vr Dose U 2,50

Zu haben bei O Poftstratze 3
olzsrsn NnZSQZö äss lÄMokss

bietet die beste Gelegenheit zur Schmückuug der Gräber mit Kränzen
Guirlanden die Bertaufshalle von

Bekanntmachung
Nachstehendes

Regulativfür die Gemeindekrailknlvcrsicherung
der Stadt Halle a/Z

I Zweck und Verwaltung
i

Die mit dem 1 Dezember 1884 hier in Kraft tretende Gemeindekrankenversiche
ruug hat den Zweck allen im Bezirke der Stadt Halle gegen Gehalt oder Lohn beschäftigten
Personen welche

entweder durch s 1 Nr 1 3 des Reichsgesetzes üb e die Krankenversicherung der
Arbeiter vom 15 Juni 1883 Reichsgesetzblatt Seite 73 für versicherungspflichtig erklärt
sind oder auf welche durch Ortsstatut vom 14 Mai bestätigt 18 August 1884
Halle sches Tageblatt Sir 239 die gesetzliche Versicherungspflicht ausgedehnt ist

soweit diese Personen uicht bereits besonders orginüsirten Krankenkassen ange
hören im Falle der Krankheit und damit verbundener Erwerbsunfähigkeit gegen Er
hebung mäßiger fest bestimmter Beiträge Krankenunterstützung zu gewähren Sie ist eine
kommunale Einrichtung und wird als solche mit der damit verbundenen Kasse durch den
Magistrat unentgeltlich verwaltet

2

Alle Einnahmen und Ausgaben der Kasse sind getrennt von den Einnahmen und
Ausgaben der Stadtgemeinde festzustellen und zu verrechnen Ein Jahresabschluß der Kasse
nebst einer Uebersicht über die bei der Gemeindekrankenversicherung Versicherten und die
Krankheitsverhältnisse sind alljährlich dem Königlichen Regierungs Präsidenten einzureichen

3

Reichen die Bestände der Krankenversicherungskasse nicht aus um die fällig werdenden
Ausgaben derselben zu decken so sind auf Anweisung des Magistrats aus der Kämmereikasse
die erforderlichen Vorschüsse zu leisten welche derselben vorbehaltlich der Bestimmung des
L 4 demnächst aus der Krankenversicherungskasse mit ihren Reservefonds zu erstatten sind

s 4
Ergiebt sich aus den Jahresabschlüssen daß die gesetzlichen Krankenversicherungs Bei

träge zur Deckung der gesetzlichen Krankenunterstützungen nicht ausreichen so können mit Ge
nehmigung des Königlichen Regierungs Präsidenten die Beiträge bis auf 2 des ortsüblichen
Tagelohns 12 erhöht werden

Ueberschüsse der Einnahmen über die Ausgaben welche nicht zur Deckung etwaiger
Vorschüsse der Gemeinde in Anspruch genommen werden sind zunächst zur Ansammlung eines
Reservefonds zu verwenden

Ergeben sich aus den Jahresabschlüssen dauernd Ueberschüsse der Einnahmen aus Bei
trägen über die Ausgaben so sind nach Ansammlung eines Reservefonds im Betrage einer
durchschnittlichen Jahreseinnahme zunächst die Beiträge bis auf anderthalb Prozent des orts
üblichen Tagelohns 12 zu ermäßigen Verbleiben alsdann noch Ueberschüsse so haben

die städtischen Gemeindeorgane zu beschließen ob eine weitere Herabsetzung der Beiträge oder
eine Erhöhung der Unterstützungen eintreten soll Erfolgt eine Beschlußnahme nicht so kann
der Königliche Regierungs Präsident die Herabsetzung der Beiträge verfügen

II Veitrittsverpflichtnng und Berechtigung
s 5

Alle Personen männlichen und weiblichen Geschlechts welche im Gemeindebezirk der
Stadt Halle a/S

1 in Bergwerken Salinen Aufbereitungsanstalten Brüchen und Gruben in Fabriken
und Hüttenwerken bei Transportgewerben aller Art auf Werften und bei Bauten

2 im Handwerk und in sonstigen stehenden Gewerbebetrieben mit Ausnahme der
Handlungs und Apothekergehülfen und Lehrlinge

3 in Betrieben in denen Dampfkessel oder durch elementare Kraft Wind Wasser
Dampf Gas heiße Luft u f w zur Verwendung kommen sofern diese Ver
wendung nicht ausschließlich in vorübergehender Benutzung einer nicht zur Betriebs
anlage bestehenden Kraftmaschine besteht

4 bei der Land und Forstarbeit
nicht unter dem Zeitraum einer Woche gegen Gehalt oder Lohn als welchen auch Tantismen
und Naturalbezüge gelten innerhalb und außerhalb der Werk oder Betriebsstätten resp der
Wohnung der Arbeitsgeber beschäftigt werden desgleichen

5 Betriebsbeamte deren Arbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt sechs zwei Drittel Mark
für den Arbeitstag nicht übersteigt sind

insoweit sie nicht bereits
einer Ortskrankenkasse
einer Betriebs Fabrik Krankenkasse
einer Baukrankenkasse
einer Jnnungskrankenkasse
einer Knappschaftskasse

einer eingeschriebenen oder auf Grund landesrechtlicher Vorschriften errichteten
Hülfskasse

angehören resp zugewiesen sind verpflichtet der Gemeindekrankenversicherung der Stadt
Halle a/S beizutreten

Z 6
Auf Beamte welche in hiesigen Betriebsverwaltungen des Reichs oder bei der kom

munal und städtischen Polizei Verwaltung mit festem Gehalte angestellt sind findet die
Bestimmung des Z 5 keine Anwendung Auch sind auf ihren Antrag von der Versicherungs
pflicht solche Personen zu befreien welche im Krankheitsfalle mindestens für 13 Wochen auf
Verpflegung in der Familie des Arbeitsgebers oder auf Fortzahlung des Gehaltes oder
Lohnes Anspruch haben

s 7
Personen der in den W 5 und 6 bezeichneten Art welche der Versicherungspflicht

nicht unterliegen so wie Dienstboten sind so weit sie im hiesigen Gemeindebezirke beschäftigt
und nicht etwa Mitglieder einer der im H 5 aufgeführten organisirten Krankenkassen sind
berechtigt der Gemeindekrankmververficherung beizutreten



III Beginn und Ende der Mitgliedschaft
s 8

Versicherungspflichtige Personen 5 werden mit dem Tage an welchem die ihre
Versicherungspflicht bedingende Beschäftigung beginnt Mitglieder der Gemeindekrankenver

sicherung Beitrittsberechtigte H 7 mit dem Tage an welchem sie ihren Beitritt schrift
lich oder mündlich auf dem Versicherungsbüreau des Magistrats angemeldet haben

s 9
Die Mitgliedschaft zur Gemeindekrankenversicherung erlischt der Regel nach
1 bei Versicherungspflichtigen wenn sie aus der die Versicherungspflicht

bedingenden Beschäftigung ausscheiden oder zu einer Beschäftigung übergehen ver
möge deren sie Mitglieder einer der im Z 5 aufgeführten organisirten Krankenkassen
werden

2 bei Versicherungsberechtigten mit dem Tage
kl der schriftlichen oder mündlichen Abmeldung aus dem Gemeinde Versicherungs

verbande
d des freiwilligen Beitritts in eine andere nach Vorschrift des Krankenversicherungs

gesetzes mit Beitrittszwang organisirten Krankenkasse
z des Eintritts in eine Beschäftigung durch welche die Verpflichtung des Beitritts

zu einer der ack d gedachten Kassen bedingt wird
ä wenn sie die Versicherungsbeiträge an zwei auf einander folgenden Zahlungs

terminen nicht geleistet haben
Doch behalten Personen für welche die Gemeindekranken Versicherung eingetreten ist

wenn sie aus der bisherigen Beschäftigung ausscheiden und nicht zu einer Beschäftigung über
gehen vermöge deren sie nach gesetzlicher Vorschrift Mitglieder einer anderen Krankenkasse
werden den Anspruch auf Krankenunterstützung so lange sie die Versicherungsbeiträge fort
zahlen und entweder im Gemeindebezirk ihres bisherigen Aufenthalts verbleiben oder in dem
Gemeindebezirke wo sie zuletzt beschäftigt wurden ihren Aufenthalt nehmen

IV An und Avmeldepflicht der Arbeitgeber
s 10

Die Arbeitgeber der der Gemeindekrankenversicherung angehörenden Versicherungspflichtigen
Personen G 5 haben letztere binnen drei Tagen nach deren Eintritt in die Beschäftigung
auf dem Versicherungsbüreau des Magistrats anzumelden und binnen spätestens drei Tagen
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses daselbst abzumelden In welcher Form die An und
Abmeldung zu erfolgen hat bleibt besonderer Anordnung vorbehalten

Arbeitgeber welche diese An und Abmeldepflicht vernachlässigen verfallen in eine
Geldstrafe bis zu 20 H 81 d Ges v 15 Juni 1883 und sind außerdem verpflichtet
der Kasse alle Aufwendungen zu erstatten welche sie zur Unterstützung einer vor der Anmel
dung erkrankten Person nach gesetzlicher Vorschrift gemacht hat

V Leistungen und Ansprüche der Kasse
Im Allgemeinen

s ii
Die Gemeindekrankenversicherung gewährt den nach Z 1 bis 4 des Gesetzes vom

15 Juni 1883 beziehungsweise 5 und 7 dieses Regulativs ihr angehörenden Personen im
Falle einer Krankheit oder durch Krankheit herbeigeführten Erwerbsunfähigkeit Krankenunter
stützung hat aber andererseits gegen dieselben Anspruch auf Zahlung von Versicherungs
beiträgen

L Krankenunterstützung
s 12

An Krankenunterstützung wird gewährt
1 vom Beginne der Krankheit ab freie ärztliche Behandlung und Arznei sowie Brillen

Bruchbänder und ähnliche Heilmittel
2 im Falle der Erwerbsunfähigkeit vom dritten Tage nach dem Tage der Erkrankung

ab für jeden Arbeitstag ein wöchentlich xostminasranäo zahlbares Krankengeld in
Höhe der Hälfte des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter welches zur
Zeit für den Stadtbezirk Halle durch Bekanntmachung des Königlichen Regierungs
Präsidenten zu Merseburg vom 12 Mai 1884 Reg Amtsblatt Nr 20 Halle sches
Tageblatt Nr 119 wie folgt festgesetzt ist

1 für erwachsene männliche Arbeiter auf 2 10 H,
2 für dergl weibliche Arbeiter auf 1 40 H,
3 für männliche Arbeiter unter 16 Jahren auf 1 20 H
4 für dergl weibliche Arbeiter auf 1

13
Für Krankheiten welche die Betheiligten sich vorsätzlich oder durch schuldhafte Bethei

ligung bei Schlägereien und Raufhändeln durch Trunksälligkeit oder geschlechtliche Ausschwei
fungen zugezogen haben wird kein Krankengeld gezahlt

s 14
Personen welche der Versicherungspflicht nicht unterliegen und nur freiwillig der

Gemeindekrankenversicherung beigetreten sind Z 7 erlangen durch den Beitritt keinen Anspruch
auf Unterstützung für eine bereits zur Zeit ihrer Beitrittserklärung eingetretene Erkrankung
und erhalten überhaupt erst nach Ablauf von vierzehn Tagen vom Tage ihres Beitritts ab
Krankenunterstützung nach 12

15
Jede Art der Krankenunterstützung endet spätestens mit dem Ablauf der dreizehnten

Woche nach Beginn der Krankheit
16

An Stelle der im 12 vorgeschriebenen Leistungen kann freie Kur und Verpflegung
in einem Krankenhause gewährt werden und zwar

1 für diejenigen welche verheirathet oder Glieder einer Familie sind mit ihrer Zu
stimmung oder unabhängig von derselben wenn die Art der Krankheit Anforde
rungen an deren Behandlung oder Verpflegung stellt denen nach Ausspruch des
Kassenarztes in der Familie des Erkrankten nicht genügt werden kann

2 für sonstige Erkrankte unbedingt
Hat der in einem Krankenhause Untergebrachte Angehörige deren Unterhalt er bisher

aus seinem Arbeitsverdienste bestritten hat so ist neben der freien Kur und Verpflegung die
Hälfte des im 12 festgesetzten Krankengeldes also ein Viertheil des daselbst angegebenen
durchschnittlichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter zu leisten

c Versicherungsbeiträge

s 17
Die seitens der Gemeindeversicherung von den Versicherten zu erhebenden Beiträge

betragen zur Zeit und so lange nicht in Gemäßheit des 4 etwas Anderes festgesetzt ist
1 /i des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter also für die im 12 ange
gebenen Kategorien aä 1 18,90 rund 19 L,

sä 2 12,60 rund 13aä 3 10,80 rund 11 H,
sä 4 9,00 rund 9 wöchentlich

Die Arbeitgeber haben ein Drittel dieser Beiträge welche auf die von ihnen beschäf
tigten Versicherungspflichtigen Personen entfallen also wöchentlich

s,ä 1 mit rund 6 H,
sä 2 und 3 4 H,
s,ä 4 3aus eigenen Mitteln zu zahlen

18
Die Arbeitergeber sind verpflichtet die vollen Beiträge für die von ihnen beschäftigten

Versicherungspflichtigen Personen also incl des von ihnen selbst nach 17 zu leistenden

Fiir die Redaktion verantwortlich I V M Uhlewauv w Halle Lrpedii

Drittels wöchentlich xrasiurwsrsnäo zur Gemeindekrankenversicherung auf deren Bureau so
lange zu zahlen bis die vorschriftsmäßige Abmeldung Z 10 erfolgt ist mit der Maßgabe
daß wenn die abgemeldete Person innerhalb der Zahlungswoche aus der Versicherung aus
scheidet ihnen der für den betreffenden Zeittheil zu viel gezahlte Betrag zurückerstattet wird

Sie sind andererseits berechtigt den von ihnen beschäftigten Personen die Beiträge
welche sie für dieselben einzahlen soweit sie solche nach H 17 nicht aus eigenen Mitteln zu
leisten haben bei der nächsten regelmäßigen Lohnzahlung in Abzug zu bringen

19
Für Personen welche der Kasse nicht in Folge gesetzlicher Verpflichtung angehören

sondern ihr freiwillig beigetreten sind haben die betreffenden Dienst und Arbeitgeber keinen
Beitragszuschuß zu leisten diese Personen sind vielmehr verpflichtet auf die Dauer ihrer Mit
gliedschaft zur Gemeindekrankenversicherung die vollen im 17 berechneten Beiträge wöchentlich
xrÄMumsrÄnäo einzuzahlen

VI Vorrechte der Gemeindekranken Versicherung
s 20

Rückständige Beiträge werden in derselben Weise beigetrieben wie Gemeindeabgaben
Dieselben haben das Vorzugsrecht des 54 Nr 1 der Konkursordnung vom 10 Februar 1877

21

Die den Unterstützungsberechtigten zustehenden Forderungen an die Gemeindekranken
versicherung können mit rechtlicher Wirkung weder verpfändet noch übertragen noch gepfändet
und dürfen nur auf geschuldete Beiträge angerechnet werden

s 22
Den Arbeitgebern ist untersagt die ihnen gesetzlich obliegenden Verpflichtungen

otr ß 17 und 18 zum Nachtheile der Versicherten durch Verträge auszuschließen oder zu
beschränken Dergleichen Verträge haben keine rechtliche Wirkung

Arbeitgeber welche den von ihnen beschäftigten dem Krankenversicherungszwange unter
worfenen Personen bei der Lohnzahlung vorsätzlich höhere Beträge in Abrechnung bringen
oder dem vorstehenden Verbote zuwiderhandeln werden sofern nicht nach anderen gesetzlichen
Bestimmungen eine härtere Strafe eintritt mit Geldstrafe bis zu 300 bestraft otr Z 82
des Gesetzes vom 15 Juni 1883

s 23
Die von der Gemeindeversicherung gewährten Leistungen gelten nicht als öffentliche

Unterstützungen
24

Die auf gesetzlicher Vorschrift beruhende Verpflichtung von Gemeinden oder Armen
Verbänden zur Unterstützung hilfsbedürftiger Personen sowie die auf Gesetz oder Vertrag
beruhenden Ansprüche der Versicherten gegen dritte werden durch das Reichsgesetz über die
Krankenversicherung der Arbeiter vom 15 Juni 1883 nicht berührt

Soweit auf Grund solcher Verpflichtung Unterstützungen für einen Zeitraum geleistet
sind für welchen dem Unterstützten auf Grund des Gesetzes vom 15 Juni 1883 ein Kranken
unterstützungsanspruch zusteht geht der letztere im Betrage der geleisteten Unterstützung auf
die Gemeinde oder den Armenverband über von welcher die Unterstützung geleistet ist

Das Gleiche gilt von den Betriebsunternehmern und Kassen welche die den betreffen
den Gemeinden und Armen Verbänden obliegende Verpflichtung zur Unterstützung auf Grund
gesetzlicher Vorschrift erfüllt haben

Ist von der Gemeindekrankenversicherung Unterstützung in einem Krankheitsfalle geleistet
für welchen dem Versicherten ein gesetzlicher Entschädigungsanspruch zusteht so geht dieser An
spruch in Höhe der geleisteten Unterstützung auf die Gemeindekrankenversicherung über

In Fällen dieser Art gilt als Ersatz der im Z 12 Nr 1 dieses Regulativs bezeich
neten Leistungen die Hälfte des gesetzlichen Mindestbetrages der Krankengelder

VII Entscheidung von Streitigkeiten
25

Streitigkeiten welche zwischen den bei der Gemeindekrankenversicherung zu versichernden
Personen oder ihren Arbeitgebern einerseits und der Gemeindekrankenversicherung andererseits
über die Verpflichtung oder Einzahlung von Beiträgen oder über Unterstützungsansprüche ent
stehen werden vom Magistrate als Aufsichtsbehörde entschieden Gegen dessen Entscheidung
findet binnen zwei Wochen nach Zustellung derselben die Berufung auf den Rechtsweg mittelst
Erhebung der Klage statt Die Entschädigung ist vorläufig vollstreckbar soweit es sich um
Streitigkeiten handelt welche Unterstützungsansprüche betreffen Streitigkeiten über die im
Z 24 Abs 2 4 bezeichneten Ansprüche werden im Verwaltungsstreitverfahren und wo ein
solches noch nicht besteht ebenfalls vom Magistrat als Aussichtsbehörde Vorbehalts des Rechts
wegs jedoch mit der Maßgabe entschieden daß die vorläufige Vollstreckbarkeit der Entscheidung

des letzteren ausgeschlossen ist

Halle den 17 November 1884 Der Magistrat
bringen wir hierdurch zur öffentlichen Kenntniß

Zugleich fordern wir alle Arbeitgeber im hiesigen Stadtbezirke welche in Gewerbe
und Geschäftsbetrieben der im Z 5 des vorstehenden Regulativs bezeichneten Kategorien Per
sonen männlichen oder weiblichen Geschlechts nicht unter dem Zeitraum einer Woche gegen
Gehalt oder Lohn als welcher auch Tantiemen und Naturalbezüge an Wohnung Kost und
dergl zu rechnen innerhalb und außerhalb ihrer Geschäftslokale Weck und Betriebs
stätten beschäftigen hierdurch auf diese Personen soweit dieselben nicht schon

einer Ortskrankenkasse

einer Betriebs Fabrik Krankenkasse
einer Baukrankenkasse
einer Jnnungskrankenkasse
einer Knappschaftskasse
einer eingeschriebenen oder auf Grund landesrechtlicher Vorschriften errichteten

Hilfskasse
angehören resp zugewiesen sind bis spätestens den

1 Dezember d Js
entweder schriftlich oder mündlich auf dem Büreau der Gemeindekrankenversicherung im Rath
hause 1 Treppe hoch Zimmer 10 innerhalb der Stunden von 9 bis 12 Uhr Vormittags
und 3 bis 5 Uhr Nachmittags anzumelden

Die Anmeldung muß enthalten
1 Namen und Wohnung Geschäftslokal des Arbeitgebers
2 Namen und Wohnung der betreffenden Arbeiter resp Arbeiterinnen auch der

Lehrlinge
3 deren Geburtstag oder wenigstens die Angabe ob sie unter oder über 16 Jahr

alt sind
4 Tag des Eintritts in die Beschäftigung

Diese Anmeldungen haben den Zwecks uns eine Uebersicht über die Zahl der bei der
Gemeindekrankenversicherung Versicherungspflichtigen Personen zu geben und hegen wir zu unse
ren gewerbetreibenden Mitbürgern das Vertrauen daß sie uns durch bereitwilliges Entgegen
kommen diese ebenso nothwendige als schwierige Arbeit thunlichst erleichtern werden Zugleich
machen wir darauf aufmerksam daß mit dem 1 Dezember cr alle bis dahin in den einzelnen
Gewerbebetrieben schon beschäftigten Versicherungspflichtigen Personen als neu in die bezüg
liche Beschäftigung eintretend zu betrachten sind daß daher vom genannten Tage ab nach
s 49 des Reichsgesetzes vom 15 Juni 1883 und Z 10 des Regulativs vom 17 November
d Js den Arbeitgebern die Pflicht ihre Arbeiter binnen drei Tagen nach diesem Zeitpunkte
anzumelden gesetzlich obliegt und eine Verabsäumung dieser gesetzlichen Verpflichtung nicht
nur dem Arbeitgeber wegen aller inzwischen dem Versicherungspflichtigen aus der Kasse gewähr
ten Unterstützungen der letzteren gegenüber nach K 50 a a O persönlich obliegen sondern
auch nach H 81 a a O unnachsichtlich eine Bestrafung bis zu 20 Mark Geldbuße für jeden
Uebertretungsfall nach sich ziehen würde

Halle den 18 November 1884 Der Magistrat
Staude

on iw Waisenhaus Buchdruckerei des Waisenhauses m Hall a d S
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